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                      Seite 2 Wir zeigen ausweislich der beigefügten Originalvollmacht an, dass wir den Beschwerdeführer vertreten. Namens und im Auftrag des Beschwer- deführers legen wir Verfassungsbeschwerde wegen Verletzung insbesondere des Rechts auf Informationsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz sowie des Gleichheitsgrundrechts aus Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz ein, und beantragen, wie folgt zu entscheiden: 1.      Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Oktober 2020, Az. BVerwG 10 C 23.19 verletzt die Rechte des Be- schwerdeführers aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 Grundgesetz (Recht auf Informationsfreiheit) und Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (Gleichheit vor dem Gesetz). Es wird aufgehoben und die Sa- che wird an das Bundesverwaltungsgericht zurückverwie- sen. 2.      Die Bundesrepublik Deutschland hat dem Beschwerdeführer die notwendigen Auslagen zu erstatten. Begründung: Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung seines Rechts auf Informati- onsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 Grundgesetz sowie die Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes aus Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (nachfol- gend: „GG“) durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Oktober 2020, Az. BVerwG 10 C 23.19.
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                      Seite 6 A)       Vorbemerkung und Kurzfassung des Sachverhalts Beschwerdegegenstand ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Es ist in Ablichtung diesem Antrag als Anlage beigefügt. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Oktober 2020, Az. BVerwG 10 C 23.19 - Anlage 1 - Das Urteil verletzt den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht auf In- formationsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG und in seinem Grundrecht auf Gleichbehandlung aus Art. 3 Abs. 1 GG. Mit der Klage, der der Beschwerdegegenstand vorausging, begehrte der Beschwerdeführer die Aufhebung eines Gebührenbescheides des Bun- desministeriums des Innern, für Bau und Heimat (nachfolgend “BMI”). Dieses hatte vom Beschwerdeführer eine Gebühr in Höhe von 235,00 EUR erhoben. Das BMI stützte die Gebühr zunächst auf § 10 des Infor- mationsfreiheitsgesetzes (IFG) in Verbindung mit § 1 der Informations- gebührenverordnung vom 2. Januar 2006 (IFGGebV) und Teil A Nr. 1.3 sowie Teil B Nr. 1.1 des Gebühren- und Auslagenverzeichnisses, später auf Teil A Nr. 2.2 des Gebühren- und Auslagenverzeichnisses. Der Beschwerdeführer hält sowohl die Höhe als auch die Bemessungs- methode durch das BMI für verfassungswidrig. Beides hat für das für die Demokratie fundamental wichtige Grundrecht der Informationsfreiheit eine verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigende abschreckende Wir- kung. Die Bemessungsmethode verstößt zudem gegen den Gleichheits- grundsatz.
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                      Seite 7 Nach erfolgreicher Klage des Beschwerdeführers vor dem Verwaltungs- gericht Berlin gab das Bundesverwaltungsgericht der Sprungrevision durch das BMI statt und wies die Klage ab. Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren war insbesondere streitig, in wel- cher Weise die Gebühren nach IFGGebV zu bemessen sind. Die Bemes- sung hat unmittelbare grundrechtliche Relevanz. Der Beschwerdeführer hält die Gebührentatbestände in Teil A des Ge- bühren- und Auslagenverzeichnisses der IFGGebV für Rahmengebüh- ren. Das BMI geht dagegen davon aus, dass es sich bei den Höchstbe- trägen der Gebührentatbestände in Teil A dieses Verzeichnisses um Kappungsgrenzen handelt. Das Verwaltungsgericht Berlin hielt die Gebührentatbestände ebenfalls für Rahmengebühren. Es rügte einen Verstoß gegen die Gebühren- gleichheit durch das BMI und erklärte, es sei erforderlich, den auf der Tatbestandsseite einer Tarifstelle erfassten Amtshandlungen zunächst die durch den Gebührenrahmen gebildete Gebührenskala in etwa pro- portional zuzuordnen. Das Bundesverwaltungsgericht ging demgegenüber von einer Kap- pungsgrenze aus. Dies sei nicht ermessensfehlerhaft, unter anderem, weil nur ein Teil der Kosten in Ansatz gebracht worden waren. Die Kap- pungsgrenze verstoße nicht gegen den Gleichheitssatz. Die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Gebührenbemessungspraxis nach IFGGebV durch das BMI und ihre Bewertung durch das Bundesver- waltungsgericht hat grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung. Sie ist von erheblicher Relevant für die Effektivität des Grundrechts- schutzes auf Informationsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG. Zudem wirft
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                      Seite 8 sie durchgreifende Bedenken in Bezug auf die Gewährleistung des Art. 3 Abs. 1 GG auf. Die Praxis betrifft auch nicht nur den einen durch das Bundesverwal- tungsgericht entschiedenen Fall. Sie betrifft jede Person, die Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz an das BMI oder auch an andere Bundesbehörden, die gegebenenfalls aufgrund des beschwerdegegen- ständlichen Urteils eine vergleichbare Praxis etablieren, richtet. Weder in Bezug auf Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG noch in Bezug auf Art. 3 Abs. 1 GG ist die Frage durch das BVerfG entschieden worden. Im Einzelnen: B)      Sachverhalt Der Verfassungsbeschwerde liegt der folgende Sachverhalt zugrunde: I.      Die Parteien des gerichtlichen Verfahrens 1.      Der Beschwerdeführer war Kläger im verwaltungsgerichtlichen Verfahren. Er ist Journalist und Leiter des Projekts “FragDen- Staat” der gemeinnützigen Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. Das Projekt “FragDenStaat” bietet ein Stück “Demokratie-Infrastruktur”, indem Nutzer die Möglichkeit erhal- ten, bundesweit gegenüber Behörden eine Informationsfrei- heitsanfrage auf Basis der verschiedenen Informationsfreiheits- gesetze zu stellen und zu diesem Zweck durch den Prozess zur Anfrageerstellung geleitet werden und ihre Anfrage automatisch absetzen können. Die erhaltenen Informationen können dann auf dem Portal veröffentlicht werden. “FragDenStaat” bezweckt,
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                      Seite 9 die Transparenz staatlichen Handelns zu fördern und einen Bei- trag zur demokratischen Willensbildung zu leisten. 2.       Die Beklagte des Verfahrens vor den Verwaltungsgerichten ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesmi- nisterium des Innern, für Bau und Heimat. II.      Die angegriffene Entscheidung und der ihr zugrundelie- gende Rechtsstreit Mit dem angegriffenen Urteil hat das Verwaltungsgericht der Sprungre- vision der Beklagten des Ausgangsverfahrens gegen das Urteil des Ver- waltungsgerichts Berlin vom 29. März 2019, VG 2 K 95.17, stattgegeben. Wir fügen das Urteil dieser Beschwerde als Ablichtung bei. Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 29. März 2019, Az. VG 2 K 95,17 - Anlage 2 - Das Bundesverwaltungsgericht hat mit dem hier angegriffenen Urteil die von dem Beschwerdeführer angestrengte Klage abgewiesen. 1.       Vorgeschichte: Die Geltendmachung von Informationsan- sprüchen durch den Beschwerdeführer Der Beschwerdeführer beantragte im Dezember 2016 beim BMI, ihm die Gesprächsvorbereitung für den damaligen Bundesinnenminister de Ma- izière für das Treffen mit Mark Zuckerberg, dem Gründer und Vorstands- vorsitzenden der Facebook Inc., das Mitte/Ende 2016 stattfinden sollte, zu übersenden. Der Antrag wurde überwiegend abgelehnt. Teilweise wurden ihm die begehrten Informationen in geschwärzter Form zur Ver- fügung gestellt. Die übersandten Informationen umfassten insgesamt
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                      Seite 10 32 Din A4-Seiten und beinhalteten Zielsetzungen hinsichtlich des Um- gangs mit extremistischen und terroristischen Internetinhalten, eine Übersicht über das Programm des Tages, eine kurze Übersicht über die beruflichen Tätigkeiten der Gesprächspartner von Facebook sowie ei- nige Medienberichte. Jedoch enthielten die bereitgestellten Aktenaus- züge keine Informationen, die sich im Rahmen einer journalistischen Aufarbeitung hätten verarbeiten lassen, da der Antrag weit überwie- gend abgelehnt wurde. Insbesondere das angefragte Dokument über die “Verschlüsselung/Regulierung von Messenger-Diensten vom 24. August 2016” sowie die “Leistungsvorlage vom 7. Juli 2016 zur Zusam- menarbeit mit der Internetwirtschaft” wurden dem Beschwerdeführer nicht bereitgestellt. 2.      Kostenbescheid der Beklagten des Ausgangsverfahrens Dennoch erhob das BMI mit Bescheid vom 30. März 2017 eine Gebühr in Höhe von 235,00 EUR. Der Bescheid ist in Ablichtung beigefügt. Bescheid des Bundesministeriums des Innern vom 30. März 2017 - Anlage 3 - Zur Begründung führte das Ministerium aus, es sei für die Bearbeitung ein Aufwand von 3 Stunden und 55 Minuten des höheren Dienstes für die Aktenrecherche, Sichtung, Prüfung, Zusammenstellung und Schwär- zung der Unterlagen sowie der Beteiligung Dritter entstanden. Für eine Stunde des höheren Dienstes wurde ein durchschnittlicher Stundensatz von 60 EUR veranschlagt. Die Gebühr stützte das BMI auf Nr. 1.3 Teil A (Gebührenbetrag 60 bis 500 EUR) und Nr. 1.1 Teil B (Auslagen für Her- stellung von Abschriften und Ausdrucken in Höhe von 0,10 EUR je DIN A4-Seite) des Gebühren- und Auslagenverzeichnisses der IFGGebV.
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